
LAWS Deutschland
Lefkas Animal Welfare Society–Deutschland

Verein zur Förderung des Tierschutzes

Sehr geehrte Tierfreunde,

wir freuen uns, dass Sie Interesse für eines unserer Tiere zeigen. Ein großer
Teil dieser Tiere hat kein leichtes Schicksal hinter sich. Es befinden sich
darunter im wahrsten Sinne des Wortes „arme Hunde“. Der Tierschutzverein
sorgt nach besten Kräften für die Tiere durch Unterbringung, Pflege und
ärztliche Betreuung; er kann jedoch dem einzelnen Tier nicht das Wichtigste
ersetzen. Nämlich die Geborgenheit und Fürsorge beim Menschen. Erst, wenn
auch dies sichergestellt ist, wird das Tier die mit seiner Haltung verbundenen
Mühen durch seine Liebe, Treue, Anhänglichkeit und Wachsamkeit vielfach
danken.

Der Tierschutzverein sieht deshalb seine Aufgabe darin, für die Tiere gute
Unterbringungsplätze zu finden, in denen die Betreuung des einzelnen Tieres und
vor allem die nötige Tierliebe sowie der Kontakt zum Menschen vorhanden ist.
Diese Aufgabe bringt für den Tierschutzverein auch die Verantwortung mit sich,
eine gewisse Prüfung vorzunehmen und die Tiere nicht wahllos abzugeben.

Aus diesem Grunde möchten wir Näheres über den künftigen Tierhalter und die
zu erwartenden Lebensumstände für das Tier zu erfahren.

Wenn Sie ernstlich an der Überlassung eines Tieres interessiert sind, so werden
Sie sicher Verständnis für die Bitte des Tierschutzvereins um Beantwortung der
umstehenden Fragen haben. Der Inhalt Ihrer Angaben soll Grundlage und
Gegenstand des abzuschließenden Vertrages sein.

Der Besuch einer Hundeschule ist NICHT zwingend vorgeschrieben. Zum Wohle
des Tieres und zum Zwecke eines harmonischen Zusammenlebens raten wir
jedoch dringend dazu.

Vielen Dank

LAWS Deutschland
Tierhilfe Lefkas
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1. Haben Sie schon ein Tier?

nein ja welches: ______________________________

2. Mitglied eines Tierschutzvereines? (Antwort ist nicht zwingend)

neinja welcher? ________________________

3. Ort der Haltung:

An obiger Adresse: ja nein

Wenn nein: Warum nicht und an welches Adresse:

4. Ist eigener Garten vorhanden:

neinja

Wenn ja: Ist der Garten eingezäunt: nein jawie hoch: _______

5. Betreuung des Tieres:

a. Wo hat der Hund / Katze seinen Schlafplatz bei Nacht _________________________

b. Wenn Besitzer zuhause?
_________________________________________________

c. Bei Abwesenheit des Besitzers
____________________________________________

d. Wer versorgt den Hund im Urlaub? ________________________________________

e. Bei Erkrankung des Besitzers?
____________________________________________

f. In welchem Stockwerk wohnen Sie:_______________

g. Von wann bis wann sind Sie berufstätig/außer Haus: ___________________________

7.) Kinder in der Familie:

 nein  ja wie alt? _______________________

8.) Sind in Ihrer Familie Tierhaarallergien bekannt:

 nein  ja welche? _____________________________________________
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9. Einverständnis zur Tierhaltung bei Miet- bzw. Eigentumswohnungen

Eigentumswohnung / Eigenheim  Mietwohnung/ Mietshaus 

Liegt Ihnen eine schriftliche Genehmigung für Tierhaltung vor? nein ja
Falls nein muss diese beantragt werden.

Sind sämtliche Mitglieder der Familie einverstanden: ja  nein 

10. Haben Sie schon ein Tier gehalten:

nein  ja

Wenn ja: Tierart: ______________________ von __________ bis ______________

warum nicht mehr? ____________________________________________________

11. Ziehen Sie in nächster Zeit um:

nein  ja

Wenn ja: wann? _______________________

12. Besondere Vermerke:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Datum: _________________________ Unterschrift: ______________________________
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Vertrag zur Übernahme der Halterschaft eines Tieres

zwischen:
LAWS Deutschland, Rettenbergerstraße 21, 86453 Dasing, Tel. 08205 / 9590816

und

Übernehmer des Tieres und künftiger Halter:

Name / Vorname: ____________________________________________________________

Straße / Nr. ____________________________________________________________

PLZ / Wohnort / Ortsteil: ______________________________________________________

Tel. / Vorwahl:_______________________ Fam.Stand: _____________________________

Personalausweisnummer:______________________________________________________

über folgenden Hund:

Name: ____________________________________________

Geburtsdatum: _____________________________________

Chipnummer: ______________________________________

Geschlecht: ________________________________________

Fell: ______________________________________________

Sonstiges:

Die Abgabe des Tieres erfolgt unter folgenden Bedingungen

1.) Die vom Übernehmer für die Abgabe des Tieres zu bezahlende Schutzgebühr beträgt EUR
……….. €

(in Worten……………………..………………………………………………......)
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2.) Der Übernehmer des Tieres verpflichtet sich:

a. das Tier dem Tierschutzgesetz entsprechend zu halten, insbesondere ihm eine
ordnungsgemäße Pflege und Unterkunft zu bieten und für ausreichende, artgerechte
Fütterung, ständige Bereitstellung von Wasser, sauberes, zugfreies Lager, ausreichend
Auslauf, Pflege des Felles und bei Krankheit für tierärztliche Behandlung zu sorgen.

b. jede Quälerei und Misshandlung zu unterlassen und auch durch andere nicht zu
dulden.

c. das Tier nicht zu vertragswidrigen Zwecken und insbesondere nicht zu Tierversuchen
zu verwenden.

d. das Tier nicht an die Kette zu legen oder im Zwinger zu halten.

e. bei einem Abhandenkommen des Tieres alle erdenklichen Schritte zur Auffindung des
Tieres zu unternehmen.

f. mit dem evtl. Vermieter die Erlaubnis der Tierhaltung abzuklären, d. h. die Haltung
des Tieres muss erlaubt sein.

3.) Wir vermitteln ausschließlich Hunde als Familienhunde, also in Haus-/Wohnungshaltung,
d.h. dass wir keine Gartenhaltung akzeptieren, die Tiere sollen die meiste Zeit mit ihrer
Bezugsperson verbringen bzw. die Hunde dürfen nicht als Schutz- oder Wachhunde
ausgebildet werden.

4.) Die Weitergabe des Tieres an Dritte (auch Verwandte) bedarf der Zustimmung von LAWS
Deutschland. Zwischen dem / den neuen Halter / Haltern und LAWS Deutschland muss ein
neuer Übernahmevertrag geschlossen werden, wobei keine erneute Schutzgebühr anfällt.

5.) Ist das Halten des Tieres gemäß dem Schutzvertrag dem Übernehmer nicht mehr möglich
(z.B. aus sich veränderten Lebensumständen), so muss LAWS Deutschland über diesen
Umstand informiert werden. Sollte eine Abgabe des Tieres erforderlich werden wird LAWS
Deutschland sich um eine erneute Vermittlung bzw. einen Pflegeplatz bemühen. Der
Übernehmer muss jedoch aktiv (z.B. entsprechende Kleinanzeige in der Tagespresse) bei der
Suche eines neuen, guten Zuhauses behilflich sein. Der Übernehmer hat bis zur
Weitervermittlung die Unterbringung des Tieres zu gewährleisten hat.
Die letztendliche Weitergabe des Tieres bedarf der Zustimmung von LAWS Deutschland
sowie dem Abschluss eines neuen Übernahmevertrages mit dem zukünftigen Halter, wobei
keine erneute Schutzgebühr anfällt.

6.) Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres, darf
nur von einem Tierarzt und unter Absprache mit LAWS Deutschland vorgenommen werden.
Ist keine Absprache möglich, muss LAWS Deutschland vom behandelnden Tierarzt die
Tötung und dessen Notwendigkeit schriftlich bestätigt werden.

7.) Der Übernehmer des Tieres gestattet LAWS Deutschland oder einer von ihr beauftragten
Person, sich am Ort der ständigen Haltung des Tieres von der Qualität der Tierhaltung zu
überzeugen. Dazu ist das Betreten des Grundstücks oder der Wohnung auf dem/in der das
Tier gehalten wird, zu zumindest einmal jährlich zu genehmigen. Bei Hinweisen auf einen
Verstoß gegen diesen Schutzvertrag sind weitere Besuche zu genehmigen.
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8.) Sollten Verstöße gegen diesen Vertrag oder geltendes Tierschutzrecht festgestellt werden,
so ist LAWS Deutschland berechtigt, von diesem Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall
verpflichtet sich der Übernehmer des Tieres, dieses unverzüglich und ohne Forderung auf
Entschädigung an LAWS Deutschland herauszugeben.

9.) Im Falle einer Zuwiderhandlung gegen diesen Vertrag hat der Übernehmer eine
Vertragsstrafe von € 500,- an den Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen e.V. zu
bezahlen, wobei dies nicht von der Rückgabe des Tieres entbindet.

10.) LAWS Deutschland übernimmt für die Eigenschaften des Tieres keine Haftung.

11.) Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien regeln sich ausschließlich nach diesem
Vertrag und den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches. Mündliche Abkommen sind
nicht getroffen worden. Gerichtsstand ist Augsburg.

12.) Die Unterzeichnenden erklären sich mit den Vertragsbedingungen einverstanden.

........................................................................
Ort, Datum

......................................................................... ........................................................................
Unterschrift des Übernehmers Unterschrift LAWS Deutschland


